
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

I. Bundesgesetzblatt 
 

BGBl II 16/2024 

Verordnung des Bundesministers für Inneres, mit der die Nebenbeschäftigungsverordnung – Inneres geändert wird. 

 

II. Verfassungsgerichtshof 
 

07.12.2023, G105/2023 

SPG. Kein Verstoß gegen das Recht auf Freiheit und Sicherheit (persönliche Freiheit), das Recht auf ein faires Verfahren 

und das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens durch die Verpflichtung des Gefährders zur Teilnahme an 

einer Gewaltpräventionsberatung nach Ausspruch eines Betretungs- und Annäherungsverbots; 

Verhältnismäßigkeit der Rechtsfolgen des Eingriffs in die Rechte des Gefährders zur Hintanhaltung künftiger 

Gewaltsituationen. 

 

III. Verwaltungsgerichtshof 
 

30.11.2023, Ra 2022/03/0220 

WaffG. Hat das VwG das Vorliegen eines Bedarfs zum Führen von Schusswaffen der Kategorie B verneint, war es 

verpflichtet, noch gesondert zu prüfen, ob nicht im Wege des § 10 iVm § 21 Abs 2 letzter Satz WaffG, also im Rahmen 

einer Ermessensentscheidung, ein Waffenpass auszustellen ist (vgl. nur etwa VwGH 11.10.2021, Ra 2021/03/0165, 

VwGH 18.1.2021, Ra 2020/03/0125). Fehlte die erforderliche Ermessensentscheidung, würde dies eine einen Antrag auf 

Ausstellung eines Waffenpasses abweisende Entscheidung schon deshalb mit Rechtswidrigkeit des Inhaltes belasten. 

 

IV. Verwaltungsgerichte 
 

Burgenland: 20.11.2023, E 050/07/2023.003/002 

WaffG. Das Konsumieren von Alkohol mit Jugendlichen bei einer Party und dem dabei erfolgten Herumhantieren mit einer 

Schusswaffe der Kat. B vor diesen; das Zielen mit dieser Waffe auf einen unmittelbar vor ihm stehenden Jugendlichen und 

AUSGABE 3/2024  19.01.2024 
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das Übergeben dieser Waffe an einen Jugendlichen durch den Waffenbesitzer, damit dieser probieren kann, wie diese 

Waffe in der Hand liegt, erfüllt nicht nur den Tatbestand nach §§ 8 Abs. 1 Z 3; 28 Abs 1 und 50 Abs 1 Z 5 WaffG - und 

damit die Begehung einer gerichtlich strafbaren Handlung - sondern auch die Voraussetzungen für die Erlassung eines 

Waffenverbotes nach § 12 Abs 1 leg cit, da durch den festgestellten Sachverhalt "bestimmte Tatsachen" im Sinne dieser 

Bestimmung vorliegen, der Betroffene könnte durch missbräuchliches Verwenden von Waffen das Leben, die Gesundheit 

oder die Freiheit von Menschen oder fremdes Eigentum gefährden. 

Im Hinblick darauf, dass sich dieser Vorfall erst Mitte Jänner 2022 ereignet hat, ist der seither verstrichene Zeitraum von 

nicht einmal zwei Jahren, unter Berücksichtigung der für die Erlassung des Waffenverbotes zuvor angeführten 

maßgebenden Gründe, jedenfalls zu kurz, um vom Wegfall der Voraussetzungen des Waffenverbotes ausgehen zu 

können, wobei daraufhin gewiesen wird, dass dieser Beobachtungszeitraum nach der Judikatur des 

Verwaltungsgerichtshofes ausreichend lang, jedenfalls länger als zwei Jahre sein muss. 
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Hinweise 
 
Bundesgesetzblatt: Auswahl aus BGBl I, II und III nach polizeirechtlicher Relevanz. 
Landesgesetzblätter: Auswahl aus den Landesgesetzblättern nach polizeirechtlicher Relevanz. 
Amtsblatt der EU: Auswahl an relevanten „Gesetzgebungsakten“. 
Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof: Schlagwortartige Aufbereitung von Erkenntnissen und Beschlüssen mit 

polizeirechtlichen Schwerpunkten (insb Sicherheitsrecht, Strafprozessrecht, Waffen- und Waffengebrauchsrecht, 
Versammlungswesen, sonstige Sicherheitsverwaltung, StVO, KFG, FSG, sonstige Exekutivbefugnisse, Dienst- und 
Disziplinarrecht). 
Verwaltungsgerichte erster Instanz: wie VwGH und VfGH, jedoch beschränkt auf eine Auswahl nach Maßgabe polizeirechtlicher 

Relevanz. 
Oberster Gerichtshof, Oberlandesgerichte: Auswahl polizeirechtlich relevanter Urteilen und Beschlüsse, insb zu StGB und 

StPO). 
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